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 Veröffentlicht am 17.02.1992

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §4 Abs3 idF 1980/563;

Rechtssatz

Für die Anwendung der Begünstigungsregel des § 4 Abs 3 Satz 3 UStG 1972 kommt es in keiner Weise darauf an, ob

der Käufer eines entsprechenden Fahrzeuges auf die Richtigkeit der Rechnungsausstellung (ohne Ausweis von

Umsatzsteuer) durch den Verkäufer vertrauen konnte oder nicht, sondern allein darauf, ob der Verkäufer an sich zur

Rechnungsausstellung mit gesondertem Steuerausweis berechtigt war oder nicht.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1992:1991150097.X02

Im RIS seit

17.02.1992

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1992/2/17 91/15/0097
	JUSLINE Entscheidung


